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l. Gesetze und Verordnungen 
1. Gesetz betr. Kirchensteuerfestsetzung 

für das Jahr 1961 

iD.er Kirchenrat verkündet 1hiermit 1das von der 
Synode am 8. September 1960 beschlossene Gesetz: 

§ 1 

(1) Die nach der Einkommensteuer zu bemessende 
Kirchensteuer 1961 !beträgt 8 v. H., für die im Lande 
Sch1eswig-Hols.tein gele:gene Kirchengemeinde Geest
hacht 10 v. H. der Einkommen-(Loihn)steuer 1961, 
mindestens .aiher jährlich DM 6,- (Min1destkirchen
steuer). 

(2) In glaubensverschiedenen Ehen ist der volle 
Min1desthetrag zu zahlen. 

(3) Bei 1der Ber.echnung der Kirchensteuer bleiben 
Bmchtei'le eine;s Pfeninigs außer Ansatz. 

§ 2 

(1) SteuerpfHchtige, die 1der Veranlagung z.ur Ein
kommensteuer unterliegen, eiin.e Einkommensteuer 
aber nicht z.u entrichten. haben, h.aiben. die Mindest
kirchensteuer ehenfaHs zu •entrichten, wenn der Ge
saimtbetra:g oder Einkünfte im ~alenderj1ah.r mehr als 
DM 800,- betra·gen hat. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Betra.g von DM 800,
erhöht sich bei ·den nachstehend ,aiufigefü:hrten Steuer-
pfüchtige:n aiuf DM 1700,- · 

1. bei Steuerpfüchtigen, 1bei denen ·ein Kiniderfrei
hetriag nach § 32 EStG in ·der Fassung vom 23. 
Se.ptember 1958 vom Einkommen. abzuziehen oist, 

2. bei Ehegatten, 1die getrennt nach § 26 a EStG oder 
zusammen nach § 26 h EStG zur E:inik:ommen
steuer vel.'lani1a1gt werden, 

3. bei ve:rwitweten Steuerpflichtigen, ·die unter § 32 a 
Absatz 3 EStG fallen. 

(3) Der in Albsatz 2 genannte Betr.a:g von DM 1700,
er.höht sich ·um Je DM 900,- für j1e<des K!inid, für ·das 
nach§ 32 EStG ein Kiniderfoefüetrag vom Einkommen 
abzuziehen ist. 

§ 3 
(1) Di·e Min1destkirchensteuer 1der Arbeitnehmer be

trägt bei täglichen Lohnzahlungen 2 Pf., bei wöchent
lichem Lohnza!hliungszeitraum 12 Pf. und bei monat
lichem LohnzaihLungszeitvaium 50 Pf. 

(2) Aiibeitnehmer, idie ein.e Lohnsteuer nicht zu ent
richten hahen, haihen idie Mindestkirchensteuer ehen
faH'S zu •entrichten bed einem Btmttoarbeitslohn (ein
schließloich Sachbezüge unid unter Berücksichtigung der 
etwa auf 1der Lohnsteuerkarte eingetragenen Freiihe
träge) in 

Steuerklasse täglich wöchentlich monatlich jährlich 
!/iA( !J1A( !llM. !J1A( 

1 11/0, IV/0 ab 5.77 34.62 150.- 1800.-
11/l, 111/0, IV/l 

" 
8.66 51.93 225.- 2700.-

11/2, IIl/l, IV/2 „ 11.54 69.24 300.- 3600.-
II/ 3, III/ 2, IV/ 3 „ 14.43 86.54 375.- 4500.-
11/4, 111/3, IV/ 4 „ 17.31 103.85 450.- 5400.-
11/5, IIl/4, IV/5 „ 20.20 121.16 525.- 63()0.-

111/ 5 23.08 138.47 600.- 7200.-
für jedes weitere Kind 
sind hinzuzurechnen 2.89 17.31 75.- 900.-
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(3) Die Millldestkirchensteuer wird durch den Ar
beitgeiber vom Loihn einhehalten. ~beitgeher, die 
nicht im Abrechnungsverkehr mit dem Finanzamt 
stehen, haben idie Minidestkirchensteuer unmittelbar 
an die Kirchenhauptkass•e Hamhurig a1bz1ufühten. Die 
Bestimmung 1des § ·41 der Lohnsteuer-Durchführungs
veroridnung betr. Abführung ·der Lohnsteuer gilt ent
sprechend. 

(4) ·Bei mehreren Arheitsverhältni-ssen ist die Min
destkirchensteuer nur von dem A.ribeitgeber eoinz:wbe
halten, 1dem ·die erste Lohnsteuerkarte v.orli-e.gt. Bei 
dem zweiten oder weiteren. Arbeitsver:hähll!is (zweite 
oder weii't:ere Lohnsteuerkarte) tst keine Mindestkir:
ch.ensteuer einzubehalten, sondern die nach der Lohn
steuer bemessene Kirchensteuer einzubehalten. 

H amib u r;g den 12. Septemher 1960 

(451) 

Der· Kirchenrat 
D Witte 

2. Gesetz zur Ande:rung des Kfrchlichen 
Besoldungsgesetzes vom 10. März 1928 

Der Kirchenrat verkündet hiermit das von der 
Synode am 8. September 1960 beschlossene Ges·etz: 

Artikel 1 

Es wird fo1gender § 11 b eingefügt: 
„(1) Bezieht -eiin Beamter •aus einem früheren Be

amtenverhältnis im nichtkircMichen öffentlichen Dienst 
. ein Ruhegehalt, Wartegeld oder •eine ähnliche Versor
gung, so wird das BesoMungisdienstalter, aus ·dem die 
Dienstbe·ziiige zu bemessen sin1d, ruach Absatz (2) be
rechnet. 

(2) Das BesoMun:gsdienstaJter beginnt mit dem 'Lag 
der Beruf.un.g in das Kkchenheamtenverhältnis, jedoch 
frühestens mit .dem 8. Mai 1945. Sonstige anrechnungs
fähige Dienstzdten bleiben, mit Ausnahme der nach 
§ 35 Ahs:atz 3 Satz 2 Gesetz zu Artikel ßl anzurech
nenden Zeiten, unberücksichtigt, sow·eit sie bei der 
Bemessung für die außerkirchliche Versorgung ein
bezogen sinid." 

Artikel 2 

Das Gesetz triitt am 1. Oktober 1960 in Kraft. 

Ha m b u r-g, den 12. September 1960 

(240) 

. Der Kircherirat 
D W i tt.e 

3. Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Besoldungs
gesetzes vom 10. März 1928 in der Fassung des 

Änderungsgesetzes vom 21. November 1957 

Der Kirchenr.at verkündet hiermit das von der 
Synode am 8. September 1960 '.beschlossene Gesdz: 

Artikel 1 

§ 17 Abs. 1 des Kirchlichen Besolidungs.gesetzes vom 
10. März .1928 in der F·assunig des Änderungsgesetzes 
vom 12. Novem1her 1957 (GVM S. 35) erhält folgende 
Fassung: 

„Die Beamten erhalten für Jedes ·eheliche Kind bis 
zum vollenideten 25. Lehensjahr eiin.en Kinder
zuschlag. 

Dieser beträgt für jedes Ki111d 
bis zum voJ.lentdeten 6. Lebensjahr 

monatlich DM 40,-, 

bis zum vollendeten 14. Lehenisjiahr 
monatlich DM 45,- und 

bis zum voHendeten 25. Lebensjahr 
monatHch DM 50,-." 

Artikel 2 

Das Gesetz tritt am 1. Oktober 1960 in Kraft. 

H a m b u r g , den 12. September 1%0 

(240) 

Der Kirchenrat

D Witt e 

4. Verordnung über das Predigtrecht der Mitglieder
der Theologischen Fakultät der Universität Hamburg

1. OrdentHche .unid Außerofldentliche Professo.ren der
Theologischen Fakultät der Univ·ersität Hamburg,
die einer der Gliedkirchen 1der Ev.angeHschen Kirche 
in Deutschlanid angehö.ren, hiaihen in der Hamhur~
gischen Landeskirche das Recht zu pred•igen. Dabei 
tragen sie den Hrambur.ger P.astorenornat. 

2. Das Heilige Aberudmahl ·dürfen sie austeilen, wenn 
sie lutiheriischen Bekenntnisses sind. 

3. Bei Dozenten unid Assistenten der Theol·ogischen 
F1akultät entschei1det der Bischof auf Antrag über 
das Preidigtrecht und das Recht, den Hamburger 
Ornat zu tragen. 
Der Antrag ist über den Dekan der Theologischen 
Fakultät •der U niver.s1ität Hamburg an den Bischof 
zu richten. 

4. Das ~echt, in der Harnburgei!' Landeskirche ZIU pre-.
digen un1d das Recht, den Hamburger Ornat zu 
tragen, erHscht mit · dem Ausscheiden aus der 
Theologischen Fakultät der Universität Hamburg. 

H am b u r·g, den 18. }ul1i 1960 

(200) 

Der Kirchenriat 

D Witte 

5. Verordnung über die Predigterlaubnis für 
Theologiestudenten 

1. Studenten der Theologie, die in der Studenten.liste 
der Hamhurgi.s-chen Landeskirche v-erzeich.net sind, 
können nach Abschluß :des 7. Studiensemesters 
zur Vertretung eines Pastors in Predigtgottesdien.,. 
sten herangezogen werden. Dahei tragen sie den 
Hamburger P1a1Storenornat. 

2. Für diese Vertretung i.st die Erliaubnis des Bischofs 
einzuholen. 



3. J e'de Predigt muß vorher von einem Mitgliied des 
Theologis,chen Prüfungsamtes geprüft . weriden. 
Diese Prüfung entfällt, wenn die Predigt in einem 
homiletischen Seminar vorgelegen hat und dort 
wenigstens mit dem Prädikat „ausreichend" be
urteilt worden ist. 

4. Die Studenten erhahen für jeden Predigtgottes
dienst eine Vergütung von DM 20,-. 

5. Pastoren, die sich von -einem Studenten .der Theolo
gie V'ertreten lassen, sind für die Einhaltung 1di1eser 
Vero.rdruung verantwortlich. 

H a m b u r g , den 18. Juli 1960 

(205) 

Der Kirchenrat 
D Witte 

6. Verordnung betr. Anderung des Kollektenplanes 
für das Jahr 1960 

Der. Kollektenplan für da•s Ja1hr. 1960 vom 17. De
 zemher 1959 .(GVM 1960, Seite 1) ist wie folgt zu 
ändern: 

Als Z.iff er 28 a ist einzufügen: 
„Am 4. Dezemher 1960, 2. Advent, zur Linderung 

der Not anläßlich der Eridhehenkatastrophe in Chile." 

H a·m b ur g, den 15. August 1960 

{361) 
Der Kirchenrat 

D Witte 

7. Verordnung betr. die Aufhebung verschiedener 
Verordnungen 

Es werden aiufgehohen: 

1. Die Vero.rdnung betr.Neuordnung (Verlänger:ung) 
des Konfirmandenunterrichts vom 28. März 1944 
(GVM 1944, Seite 17). 

2. , ·die Verordnung betr. Kirchenvisitaitionen vom 
29. März 1946 (GVM 1946, Seite 18) nebst Durch
führungsverordnungen au. b vom 5. August 1948 
(GVM 1948, Seite 6). 

3. ·die Verw.altungsano11dnung. !betr. Vertretung im 
Pf.arrdienst vom 14. Januar 1934 (GVM 1934, 
Seite 3) in der Fassung 1der Änderung vom 18. Juli 
1955 (GVM 1955, Seite 51): . 

Hamburg, den 11. Augiust 1960 

(1240) 

8. Läuteordnung 

Der Kirchenrat 
D Witte 

in der Evangelisch-lutherischen Kirche 
im hamburgischen Staate 

1. Glocken gehören zium gottesdienstlichen Leben 
der Gemeinde. Sie rufen zum Gottesdienst, zum Gebet 
und zur Fül.'lbitte. Sie begleiten aber auch die G1ieder 

. einer Gem,einde von der Taufe bis zur Bestattung als 
mahnende u111d tröstende Rufer Gottes. 
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A. 

Gottesdienst 

I. Hauptgottesdienst 

1. Einläuten des Sonn.tags 

a) im Stadtgebiet: 
Sonnabends 18 Uhr; Dauer 10 Minuten; 

b) im Landgebiet: 
17 Uhr im Sommer, 16 Uhr im Winter. 

2. \l,or.läuten zum Hauptgottesdienst 

a) im Stadtgehiet: 
Sonntags vormittags 9.30 Uhr ~bei Dreier
geläut mit 2 Glocken, lbei Zweiergeläut mit 
1 Glocke); Dauer 5 Miniuten, · 

b) im Landgebiet: -

3. Zusammenläuten an Sonn- und Festta.gen 

a) im Stadtgebiet: 
9.50 Uhr (Plenum) 

b) im LandgeJbiet: 
10 Minuten vor Be.giinn 1des GotteS!dienstes 
(hei Dreiergeläut mit 2 Glocken, an Fest
tagen mit 3 Glocken). 

4. Frühgeläut 

a) im Stadtgebiet: 
Ostern 7-7.15 Uhr mit allen Glocken, 

b) im Landgebiet: . 
An jedem Sonntag zur Betgilockenzeit ·emp
fohlen. 

II. Kindergottesdienst: Einmal mit einer oder zwei 
Glocken kiurz einläuten. 

III. Taufgottesdienst: Wie bei Kindergottesdienst. 

IV. Karfreitagsgottesdienst: Vorläuten und Z usam
men:läuten nur mit 1 Glocke (größte); zur Sterbe-
stunde ebenso. · 

V. J.a:hresbeginn: Mit a-1.len Glocken aib Mitternacht 
10 Minuten. 

B. 

Gebetsläuten 

I. Vateruniser-Läuten: . 

Gebetsg.locke; meist mittlere Gfocke mit ·ggf. 7 
Schlägen (n1aich örtlicher ühung) 

II. Betglocke: 

Täg1ich: 

a) im Staid.tgebiet: 
Nach örtlicher Übung, 

b) im Lanclgetbiet: 
Im Sommer 7.00, 11.00 und 17.00 Uhr, 
im Winter 8.00, 11.00 und 16.00 Uhr. 
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C. 

Handlungen 

I. Einzeltaufen: Kein Geläut. 

II. Trauungen: 

a) im Stadtgebiet: 
Bei Dreiergeläut mit zwei Glocken, jedoch n.ur 
2 Minuten (ohne Gebühr). 

b) im- Landgebiet: 
Wie üihlich. 

III. Beerdigungen (Schei·degdäut) nach örtlicher 
Übung. 

D. 

Besondere Gottesdienste 

1. Wochen.gottestdienste 

a) im Sta:dtgehiet: 
Bei Dreiergeläut m.it zwei Glocken, einmal 
5 Minuten, 

b) im Landgebiet: 

Wie ortsüblich. 

II. P.assionsgottesdienste wie 1. 

E. 

Ein Ausläuten nach Gottesdienst un1d Handlungen
findet nicht statt, a1usgenommen nach einem Trauer
gottesdienst in der Kirche beim HinalUstra;gen des
Sarges. 

2. Die Glockenovdnung für das· Stadtgebiet der
Landeskirche vom 25. November 1938 (GV:M S. 111) 
wir.d aufgehoben. 

Hamburg, den 18. Juli 1960 

(308) 

Der Kirchenrat 

D Witte 

II. Von der· ~ynode 
Beschlüsse aus der Sitzung der Synode 

vom 8. September 1960 

Die Synode hat in ihrer 5. Sitzung vom 8. Septem
ber 1960 ·die nachstehenden Beschlüs·se gefaßt: 

1. Für ·die notle1iiden.den deutschen evangelischen Ge
meinden in Chile wurde ein Betrag von DM 
35 000,- hewilli.gt. 

2. Der Ülbernahme des von der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands heschlos
senen Revisfonstextes von -Doktor Martin Luthers 
Kleinem Katechismus wuvde zugestimmt. 

3. Die Gesetze betr. Änderung des Kirchlichen Besol
dungs.ges.etz·es Eür -den FaH des ZusammentreHens 
von Versorgungsbezügen aus nichtkirchlichem 
öffentlichen Dfenst mit Dienstbezügen aus kirch
lichem Dienst und betr. Erhöhung des Kinder
ZU!schlages wiurden anigenommen. (Siehe unter 1.) 

4. Das Gesetz betr. Kirchensteuerfestsetzung für· das 
Jahr 1961 wurde angenommen. (Siehe unter I.) 

H am·b ur g, ·den 12 Septemher 1960 

(152) 

Der Kirchenrat 
D Witte 

IIL Verwaltungsan,ordnungen 
1. Verwaltungsanordnung 

betr. die Aufstellung der Voranschläge der Gemeinden 
und übergemeindlichen .Ämter 

(Durch Rundschreiben bereits mitgeteilt) 

Nach § 2 des Gesetzes betreffend -die Umstellung 
des Rechnungsjahres auf das ~alen1derj.ahr heginnt 
das Rechnungsjahr 1961 mit dem 1. April 1961 und 
enidet mit dem 31. Dezember 1961. Das Rechnungsj1ahr 
1961 umfaßt also nur -einen Zeitr.aum von 9 Monaten. 

Für die Aufstellung der Voranschläge der Gemein
den und übergemeindlichen Ämter wird auf Grund 
§ 4 ·des Gesetzes die nachstehende Verwaltungsanord
nung ·erlassen: 

I. Termin der Vorlage 

Die Voranschläge sind in dreifacher Ausfertigung 
- 1.lJllter Bernutzung der amtlichen Vordrucke - bis 
z.um 15. Oktolber 1960 dem Landeskirchenamt vorzu
legen. 

II. Voranschlag im Vorjahr 

In der Spalte 2 des Vordruckes - Voranschlag im 
Vorjahr - ist bei allen Konten nur ein Betr.ag in 
Höhe von 3/4 des für das Rechruungsj.aihr 1%0 geneh
migten Anisatzes einzutragen. Diese Ano~dnung gilt 
aiuch für ·den Fall~ ·daß z. B. aus Griünden ·der Fällig
keit f.ür das RechnungsJarhr 1961 der gesamte Jahr-es
betrag benötigt wird. Die Spalte 3 des Vordruckes 
ist mit einem entsprechen·den Vermerk zu versehen. 
A11le Beträge sin,d auf volle DM nach ohen abzurun
den. 

Auf N achbewifü.gungen ist, soweit es sich nicht um 
einmailigie BewHHgungen handelt, in der Spalte 3 des 
Vovdruckes order in einer Anla!ge~ jedenfalls außerhalb 
der Spalte 2, hinzuweisen. 

III. Voranschlag 1961 

Mit Ausnahme der an einen Termin gebundenen 
Einn:ahmen und Ausgahen, die nach dem Tage ihrer 
Fälili.gkeit entweder mit dem vollen Jahresbetrag oder 



überhaupt niicht einz.usetzen:.sind, sind aHe Einnahmen 
un1d AUJSgab~n für 9 Monate (3/4 ·des Ansatzes für das 
Rechnungsja;hr 1%0) zu veran:schlagen. Albweichend 
von 1di·eser Re:gielung sin1d nur die Kosten .der Behei
zun.g zu behandeln. Hier ist 1der gesamte Jahresbedarf 
einzusetzen, damit die Sommerpreise für Heizmaterial 
ausgenutzt wetden können. 

Der Voranschlag .der Gemeinden für das Rechnungs
jahr. 1%1 wird demnach, ahgeseihen von einzelnen 
Ausnahmen, mit nachstehenden Ansätzen vorzulegen 
sein: " 

a) Einnahmekonten ............... · ...... . 

b) Ausgabekonten 

1. Zuschüsse zu den Mieten für Dienst-
wohn:un.gen ....................... . 

2. Löhne und Versicherungsbeiträge ... . 
(mit Ausnahme der zu ·zahil:enden.Weih
n.achtsbeihiiLfen, die mit dem J.ahres
heda-rf ·einzusetzen sind) 

3. Ve11gütungen an den Kirchenchor .... . 

4. Kosten für Vertretungen ......... · .. . 
(Hier handelt es sich um Aufwendun
gen für U vlauhsvertretungen, die vor
wiegend im Laufe des Sommers ausge
zahlt wevden müssen) 

5. Zinsen, Renten und SchuMa1btra.gungen 
(je nach Fä:IHgkeit) 

6. Verwaltungskosten ............... . 

7. lnstandhahung der Gebäude ....... . 
Höhe des Ansatzes nach 1dem Baugut
achten, Pauschbetrag j:edoch zu 3/4 

8. Instandh.ahu.ng des Inventa:r:s 
EinmaQi'ge Anischaffongen ....... . 
P:auschlheträge ................... . 

9. Heiz·ung, Bdeuchtung usw. 
HeiZ'ung ....................... . 
Beleuchtung, Kraftstrom usw. . .... . 

" 

4/4 

" 3/4 

oder 4 /4 

zu 3/4 

10. Versicherungen, Ahg;aben und dergl... „ 3/4, 
(je nach Fälligkeit) . 4

/ 4 oder kein Ansatz 

11. An1dere sachliche Ausga:ben . . . . . . . . . . zu 3
/ 4 

12. Außerordentliche Ausgaben . . . . . . . . „ 4
/ 4 

·Höhe des Ansatzes mach dem Baugutachten 

Für 1die Höhe der Ansätze des neuen V.oranschfa.ges 
ist in der Regel der Voranschliag 1des laufernden Rech
nungsjahres maßgebenid. Abweichungen v:on den An
sätzen .des laiufenden Rechnungsjahres sind in Spia.ilte 
3 oider in einem hesonderen Schreföen unter Beifügung 
etwa vovh.andener U nterfagen ausreichend zu be
grün1den. 

Di1ese Anovdnung gilt sinngemäß aiuch für die über
gemeindlichen Amter. 

Ha m 'h ur g , ·den 24. August 1%0 

(491) 

Das Landeskirchenamt 

Dr.' Pie t z c k er, Präs-iident 
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2. Verwaltungsanordnung über Pflichtbesuche 

Neu eingesteililte Verwahwigsbeamte, Di1aikone, Ge
meillldehehf.erinnen, Kirchenmusiker und Kirchen
diener haben isich iunmitteföar nach ihrer Berufung im 
Landeskirchenamt,Bugenha.genstraße 21',(Tel. 3218 31) 
beim Präsidenten des Landeskirchenamtes und bei den 
zuständigen Dezernenten vorzustellien. 

Die Verwailtungsanor<lnun.g über Pflichthesuche von 
neu ·eingestellten Beamten usw. vom 1. August 1950 
(GVM 1950„ Seite 19) wli·rd aufgehoben. 

H·amib ur g, den 4. August 1960 

(230) 

Das Landeskirchenamt 

Dr. Pi e t z c k e r , Prä:siident 

3. Stipendienordnung 

1. Die von der Evangelisch-lutherischen, Kirche im 
Hamburgischen Staate z.ur Verfügung, gestellten 
Mitteil ;sollen dazu dienen, das Stuidi!um der Theo
logie und ·der Missionswissenschaft zu fördern. 
Nur .Studenten mit dem Berufszi·eil eines Pastors, 
Missionavs oder Re:ligionsl·ehrers kann na.ch Maß
ga:he der folgenden Bestimmungen ein Stipendium 
gewährt wevden. 

2. Studenten der Theologi1e und der Missionswissen-
. 'S·chaft erhalten ein Stipendium unter der Bedin
gun,g, daß sie nach ArhscMuß ihrer Ausbildung 
(II. E:xiamen) mindestens 5 Jaihre im Dienste der 
Haimhur.gis:chen Landeski11che oder eiin~er Missions
gesdJJ..schaft ble1ben. Sttl!denten der PhiJ.ofogie ·und 
Pädagogik elihalten ·ein Stipenidi!llm unter der Be
di1ngung, daß sie die Lefo•befäihiigung für Religion 
·erwevhen. 
Wiind diese Be:dingun.g nicht ·erfülilt, so ist der 
gesamte Betrag .der ;bewiUigten · Stipendien !inner
halb· von· 2 J,ahren nach dem Ausscheiden aus ·der 
Landeskirche bzw. bei Philologen unid Pädagogen 
nach :dem II. Staats.examen wi.eider .z:uvückzuzahlen. 

3. Studenten, ,denen .die Finanzierun1g des. Studiums 
aus ei1genen Mitteln oder aus Mittelln1 der Eltern 
zuzumuten ist, erhalten kein Stipendiiium. 

4. Studenten der Philologie· rund Päidagogiiik erh~lten 
ein Stipendium nur .für ·di·e Semester, in denen sie 
Vor.les.ungen ·der 1iheologie hele.gen., höchstens je~ 
doch für 4 Semester. 

5. Be1i der Festsetzüng der Höihe des Stipendiums ist 
außer dier persönlichen La.ge 1deis An1ragsteHers zu 
'berücksichtigen, ob das Stipendium für ein Som
mer- oder für ein Wintersemester beantr.agt wird, 
ob der AntragsteHer im 1. bis. 4. oder im höheren 
Semester steht und ob der Antra.gste1ler während 
des Semesters im Haushailt 1der BLtern oder von 
Verwandten v1ersmigt wird. oder aHein lebt. 

6. Anträge a;uf BewHligung eines Stipendiums s1ind 
-spätestens · 1 Moniat vor Semeste·rheginn beim 
Landeskirchenamt einzureichen. Die Anträge müs
sen Angaben enthalten über: 
a) die per·sönliichen Verhältnisse des AntragsteUers 

(Woh111ung, Geihurtsta.g unid -ort, Zahl. der Ge
schwi.ster urid - soweit di.iese noch in ,der Aus
hiMun1g si.nd - Angaben Merülber, Beruf un1d 
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Tätigkeit der Eltern, F amil·ienstanid (gg.f. Kinder
z;ahl), Heimatanschrii.lft, .Semesteran,schrift untd 
Angaben .dar:üher, öb .. der AntriaigstelJer wäh
rend des Semesters von s1einen Ettern oder von 
Verwa·rudten versorgt wi:rid (Unterkunft und 
Verp1fäe:g1un!g), 

b) die wirtschaftlichen Verhältnisse des: Antr:ag
steiller (und ~ednier Ehefrau), 

c) d·ie wirtschaftlichen VerhäJrt:nis·se der Eltern des 
Antrags.teHers (Einkommen •tmd Vermögen), 

d) .den !bisherigen Aiusibi[idungsgi.ang (Schule und 
Uniiv.ersitäten, Prüfungen usw.), 

e) das Berufs1z1iel, die Studienfächer, 

f) andere Beihilfen (Honnefer Modeill, Studien
stiftung des Deutschen Voikes., Lasltemms.gleich 
usw.), Anigiahen idarüher, olb Anträge auf Sti
pendien, Beihilfen, Gebührenerlaß usw~ gestellt 
und - ggf. im welcher Höhe - bewilligt wor
den sind. 

Den Anträgen ist beizufügen: 

a) ein :handschriftlicher Leben~l·aiuf (nm beim 
ersten Antra1g), 

b) ein Zeugnis des zruständi.gen Orts1geistlichen 
oder des Studentenpfarrers (in verschlossenem 
Umschfa.g; nur beim ·ersten Antraig), · 

c) mindestens. 2 Fleißzeugnisse - möglkhst von 
Theofö1gieproifessoren - be~m 1. Semester das 
Reife.z~e!Ugnis, 

d) a1Uf Anforderung der Stipmdi·enkommissi.on: 
U.nterfagen über die wirtschafrlichen Verhält
n1isse· (letzter - fünkommens- und Vermögens
steuerhescheiid der Eltern und ides Antragstel
lers. - evtl. seiner Ehefrau -, Lohnbeisieheini
gung ·des Arbeitgehers). 

7. üher den Antrag entscheidet die Stipendienkom
mission. Diese besteht aus: 

dem theofogischen Personaldezernenten al1s Vor
sitzer, 

einem Vertreter des Hauptpastorenkollegiums, 

dem theiolo:gischen Studienileiter, 

einem Vertreter des Stipendiena1ussch.usses beim 
Amt für Gemeindedi,enst. 

Die Entscheidung wird mit Mehrheit der Stimmen 
getro-ff.en, ibei Stimmengleichheit gibt 1der Vorsiitzer 
den Ausschlag. Die Entscheidun•g ist endgültig und 

8. Di.e Ents:cheidung soU dem Antragsteller spätestens 
Z!Um Beginn. 1des Semesters mitgeteil.t werden. 
Bei der Auszahlung ist durch Vorlage des Studien
buches. nachzuweisen, daß Vorlesungen für das 
betreffende Semester belegt sin.d. 

H am ·b u r g , ·den 30. A!llgust 1960 

(220) 

Das Lan.des:kirchenamt 

Dr. Pie t z c k er, Präs·ident 

4. Neufestsetzung der Abzüge 
für die Amtswohnungen der Geistlichen 
(Bereits durch Run1dschreiben mitgeteilt.) 

Der Kirchenrat hat in seiner Sitzung vom 1. August 
1%0 im. Zusammenhang mit der Erihöihun:g der Ge
hälter beschlossen, die Abzüge für die Amtswohnun
gen der Geistlichen mit Wirkun•g vom 1. März 1960· 
auf monatlich DM 110,- festzusetzen. 

Die Gemeinden, die aus Etatmitteln Zuschüsse zu 
den Mieten von Mietwohnungen zu leisten haben, 
werden gebeten, darauf zu achten, daß der .Zus:chuß 
infolge der Erhöhung .des Abzuges und der Miet
erhöhungen neu festzusetzen ist. 

Aibsatz 1 der Verwaltungs:an.ordniung „Abzüge für 
Di'enstwoihnun.gen" vom 23. Oktober 1958 (GVM 
Seite 61) ist dadurch ge.genstandslos geworden. 

Ha m b u r-g, .den 1. September 1960 

(240) 

Das lan.des.krirchenamt 

Dr. Pie t z c k er, Präsident 

5. Richtlinien über die Verwendung der Chorgelder 

Die in „Ges.etz·e, Verordn:un.gen und Mitteilungen 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Hamburgischen 
Staate" vom 12. Juni 1959, Seite· 47, veröffentlichten 
Richtlin1ien üher die Verwendung der Chorgelder im 
R·echnungs1·aihr 1959 behalten auch :im Rechnungsjahre 
1%0 ihre Gültigkeit. Ausgenommen sind jedoch die " 
Bestimmungen des Absatzes 2, da die im Voranschlag Y 
des Rechnungsj.ahres 1960 für den Kirchenchor bewil
liigten Mittel bereits nach Vergütungen' an den Kir
chenchor, Noten und Verwaltungskosten aufgeteilt 
sind. 

H am1b ur g, den 28. JuH 1960 

Das Landeskircheniamt 

Dr.· P i e t z c k e r , Präsident 
nicht .anfechtihar. (3072) 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 
Kirchenmusikerprüfungen 

Die Kileiin=e (C-) Kirchenmusikeorprüfun·g bestanden 
am 12. Juli 1960: 

Barbia.ria Hom als Kantor und Organdst, 

Wolfg;an:g Schlüns als Kantor und Organ.ist. 

Die Mittlere (B-) · Kirchenmusikerprüfamg hestanden 
am 12. Juli 1960: 

Ann·e Barg als Kantor und Organist, 

Eyske Siemens .als Kantor und Organist, 

Christa Höllenriegd als Kantor. 
(307) 
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V. Personalien 
1. Ausschreibungen 

An der eva1ngelisch-lutherischen Hauptkirche St. 
Michaelis ist eine vakant g.eworidene P:farrsteUe durch 
W.ahl ;des Kirchenvorstandes zu besetzen. Der Seel
sor·giebezirik umfaßt etwa 6000 Seeolen. Dienstwohnung 
im g~meindeeigenen N eubaiu bei der Kirche ist vor
handen. Pastoren, möglichst zwischen 35 und 40 Jahre 
alt, idie wiHens und fäMg s-ind, J.U.gendarbeit zti trei
ben, woUen. sich mit den ubHchen Untedagen bei dem 
Vorsitzer des Kirchenv-orstanides, Ha.uptp,astor Dr. 
Harms, Hamburg 11, Krayenkamp 4 c, bis zum 31. Ok
toher 1960 bewer.ben. 
(202) 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Der Kfrchenvorstarud 1der Kirchengemeinde Alt
Barmbek wählte am 7. Juli 1960 auf Griun:d § 3 (5) 
des Gesetzes über die Besetzung von. Pfia.rrsteUen vom 
18. Junii 1959 im Beisein von Bischof D '\Vitte Hilfs
predi1ger Pastor Wilfrfod Pioch zum Pastor der 
Kirchengemein:de Alt-Barmhek. 

Der Kirchenrat hat P1a;stor Pio.ch mit Wirkung vom 
1. A.ugust 1%0 in dieses Amt berufen. 

Pastor Pioch wurde am 14. Sonntag nach Trinitatis, 
18. September 1960, durch Senior Dr. Wöliber in sein 
Amt eingeführt. Senior Dr. Wölher le.gte seiner Ein
führungsansprache 1. Kön. 8, Vers 52, zugrunde. 

Bastor Pioch predigte über Hehr. 13, Vers 7-9. 
(202) 

Gemäß Beschluß des Kirchenrats vom 2. Mai 1960 
ist Pastor Dr. Hermann Ringding, Assistent an der 
Theologischen Fakultät der Universität Mainz, gemäß 
§ 7 des Gesetzes über die Besetzung von Pfarrst~llen 
vorn 18. Juni 1959 mit Wirkung vom 1. September 1%0 
zum Studentenpfarrer der EvangeHsch-fotherischen 
Kirche. im Hamhurgischen Staate berufen wor,den. 

 (202)  
Gemäß Beschluß .des Kirchenr.ats vom 27. }un·i 1%0 

ist Kirchenrat Pastor Paul Reinhardt vom Evange
lisch-lutherischen Landeskirchenamt in Oldenburg mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1%0 zum theologischen 
Oberkirchenrat in das Landeskirchenamt berufen 
worden. 
(202) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Curs.Lack 
wählte in seiner Sitzung vom 27. Juni 1960 die Kirchen
musikerin Frau Irmg.ard Kochheim in .das Amt des 
Kantors und Organisten der Kirchengemeinde Curs
lack. Das Landeskirchenamt hat die Anstellung mit 
Wirkung vo.m 1. Juni 1960 genehmigt. 
(231) 

3. Beauftragungen, Emennungen und Versetzungen 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

Mit kblauf des 30. S.eptemlber 1%0 siind auf ihren 
Antrag in den Ruhestand versetzt worden: 

Pastor Manfred Br01dmeier, Matthäus
gemein·de Winterlmde 
Pastor Andreas Wackwitz, Krankenhausseel
sorger am Allgemeiinen Krankenhaus Ochsen-
zoll · 
Oberins,pektor Johannes Meyn, Kirchen
gemeinde der Hauptkirche St. Petri 
Kirchenrendant Walter Schardt, 
Kirchengemeinde St. Thomas 

(202, 234) 

Der Kirchenr·at hat in seiner Sitzung vom 14. März 
1%0 beschlossen, Pastor Karl Malsch, .Studentenpfarr
amt, mit Wil4kung vom 1. Oktober 1960 gemäß § 15 
des Auslands1diasporagesdzes .der Evangelischen 
Kirche in Deutschland vom 18. März 1954 füt die 
Dauer von 6 Jahren zur Übernahme des Amtes eines 
Propsten an .der Erlöserkirche in Jerusalem aus dem 
Hamburgischen Kirchendienst freizusteHen. 
(202) 

6. Todesfälle 

Nachruf für. Pastor Paul lsenberg 

Am 7. Juli 1960 ist der Pastor Paul Isenberg im 
82. Lebensjahr gestorben. Seit 1914 war er Pa1stor an 
der St Johannes-Kapelle in Rothernburgsort. Er war 
der erste und bisher einzige Pastor dasefüst; denn bis 
zu seinem Amtsantritt wurde die Kapelle von der 
Stirftskirchen-Kapelle aus verwaltet und versorgt. 

Pastor Paiul Isenberg wurde am 6. Mai 1879 in Gif
horn/Hainn. als der Soihn eines Pastors .geboren. Seine 
Schulzeit verlebte er in Hannover. Von 1899-1904 
studierte er in Erlangen, · BerHn un:d Göttingen Theo
logie. Als Kandidat war er am Asyl für Epileptische in 
Rotenburg bei Bremen täti1g.Am 21.Fehruar 1907 wur- . 
de er inHannover ordiniert. Nachdem er einige· Monate 
lang in Großburgwedel vertreten hatte, übernahm er 
für einige Jahre das Pfarramt in Wietze. Im Juli 1914 
wur.de er an .die St.-Johannes-Kapelle in Hamburg 
berufen. Es gelang ihm überraschend schnell, ·einen 
festen Gemeindekern zu bilden. Und dann hat dieser 
Mann 40 Jahre lang in Rothen1bur.gso:rt ·gewirkt. Die 

. Personalgemeinde ·der St.-J oha,nnes~KapeHe - treu 
und opferwifüg - kam aus allen Stadtteilen Harn~ 
hurgs. 1921 mußte die KapeHe ver.größ.ert werden. Im 
Juli 1943 wuride alles zerstört. Damals predigte lsen
herg im Krankenhaus Jerusalem und in der Versöh-. 
nungskirche. 1949 weihte ·die Gemeinde ihre in Selbst
hHfe mit eigenen Mitteln erbaute Notkirche auf dem 
Fundament 1der alten Kapelle ein. Sie mußte der Stadt
planung weichen. 1959 wurde <lie neue St.-Joihannes
Kapelle geweiht. 

Iseniber.g war ein Mann .der steten un1d stillen Treue. 
Durch Jahrzehnte hin hat er regelmäfüg · 2 Sonntags
gottesdienste und 2 Wochengottesdienste .. gehalten, in 
der Kinideravheit neben <lern großen Kindergottes
dienst bis zu 12 Katechismuskurse an den Wochen
tagen. Un.d Hausbesuche und immer Hausbesuche! 

Es liegen 20 'gedruckte Jahrgänge .des Ka.pelleriboten 
bis zuin Verbot im Dritten Reich vor, und nach dem 
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Kriege wieder e1mge Jahrgänge. Sie sind eine Fund
g.rube lseniber-g'scher Schriftstellerei und zugleich 
bester Seelsorge. An dem, was er da geschrieben hat, 
kann man .den ganzen lsenberg erkennen, wie ·er war, 
lebte, predigte, das lutherische Bekenntnis lehrte und 
der Hirte seiner Gem.einide wat; unid er selbst in 
seinen Ansprüchen von rührender Bescheidenheit. Mit 
der Hermannsb.uriger Missionsarbeit war er auf das 
en.gste ve·rihunden. Jahrelang war er Vorsitzer des 
Blaukreuzes und zuzeiten auch Religionslehrer am 
Elisie-Aver.dieck-Oberlyzeum. 

Man kann sich das Werk der J ohainnes-Kapelle 
ohne die starke und glaubensinn:ige Persönlichkeit 
lsenibergs ka:um vorstellen. Bis in die letzten Wochen 
hin hat er seinen Dienst versehen. Wir gedenken die
ses frommen und getreuen Kn•echts seines· Herrn in 
Ehrfurcht. 
(203) 

Nachruf für Pastor Georg Gerdts 

In der Morgenfrühe des 4. Sonntags nach Trinitatis, 
des IQ. Juli.1960, ist Pastor Georg GeI1dts im Alter 
von 65 Jahren überraschend an einem Herzschlag ver
storben. Mit seiner großen Familie sammelte sich 
seine Gemeinde in der N euengammer Kirche zur 
Trauerfeier. Auf dem Friedhof von Moorburg wurde 
er beigesetzt. 

Er war einer aus der kleinen Anzahl der Dorfpasto
ren unserer Landeskirche und . war es mit ganzem 
Herzen. In ihm floß das Blut des niedevdeutschen 
Dorfkindes, das sich nur schwer trennt von über
kommenen Anschauungen und Gebräuchen, zähe fest
hält an einmal gewonnenen Überzeugungen und nicht 
leicht fertig wird mit Menschen unid Ereignissen, die 
ihm in den Lebensweg treten. 

Am 7. Januar 1895 in Lüdingworrh, Kreis Ha.deln, 
auf dem Stammhof der Familie Ger·dts geboren, kam 
er aJs Junge nach Cuxhaven, wohin sein Vater nach 
übergaibe des Hofes an seine älteren Söhne gezogen 
war. Hier wuride der junge Gerdts von Pastor Reese 
1910 konfirmiert und bestand Ostern 1914 das Abitu- · 
rientenexamen. Der häufige Verkehr im Pfarrhaus, aus 
dem er sich später seine Braut holte, gab ihm ·den 
Anstoß zum Theologiestudium. Zwar ließ den kon
servativen Sinn des Landjungen die wissenschaftliche 
Kritik in Glaubensdingen, wie sie ihm in Heidelberg 
zuerst begegnete, unbefriedigt, doch kam er im Laza
rett in Freiburg - er war nur kurze Zeit Soldat -
unter ·den Einfluß von Samuel Keller, und sein weite
res Studium in Tübingen, Göttingen und Bethel gab 
ihm die ihm gemäße Vorbereitung auf die theologi
schen Prüfungen, die er 1918 und 1920 beim Landes
konsistorium in Han:nover bestand. 

Der baldigen Ordination folgte seine Heirat mit 
Maria Elise Reese, der Tochter seines Konfirmators. 
Nach kurzer Pfarrkollahoratur in Bleckede wird er 
1922 Pastor in Artlenburg. Vier Ja·hre später-wählt ihn 
der Kirchenvorstand zu Moor1burg zum .Pastor, und 
Senior D Stage führt ihn am 13. Febmar 1927 in sein 
erstes Hamb:ur.ger Pfarramt ein. 

In diesem langgestreckten Dorf an der Süderelbe, 
das sich seine Ab.geschlossenheit und sein dörfliches 
Leben bis 'in unsere Tage in erstaunlicher Weise er
hahen hat, wirkt er nun 20 Jahre, und diese 20 Jahre 
sind die entscheidendsten seines Lebens. Eine immer 
wachsende Anzahl Kinder hevölkert das große Pfarr
haus mit dem weiten Blick über Land und Elbe. · 

Der ,,darf.kirchlichen Aufbauavbeit" gehört, wie er 
sdhst einmal schreibt, sein ganzes Interesse. Sie ist es 
auch, die ihn veranlaßt, sich dem Nationalsozialismus 
und den Deutschen Christen anzuschließen. Wiewohl 
politisch wenig interessiert, glaubt er doch 1933 mit 
vielen Männern seiner Gemeinde der SA beitreten 
zu sollen. Der damalige „Reichsbischof" Ludwig Mül-
ler - ihm vom. Hause seiner Schwiegereltern her 
lange persöitlich na:hestehend - tauft ihm in seiner 
Dorfkirche sein achtes Kind. Ohne die Gefahren zu 
erkennen, denen er sich mit dieser starken politischen 
Bindung hingibt, und sich bis in die letzten J aihre des 
Dr.itten Reiches zäh an den Glauben klammernd, daß 
Nationalsozialismus und Christentum zusammen.ge
hörten, entfaltet er in ,dem ahge·grenzten Kreis seines 
Dorfes eine rege Tätigkeit. Mit den Soldaten im Felde 
führt er eine lebhafte Korrespondenz, gibt zeitweise 
ein eigenes Gem:eindeblatt heraus, richtet von sich 
aus, ehe die Landeskirche es tut, den zweijährigen 
Konfirmandenunterricht ein. Er beschäftigt sich mit 
religiöser Volkskunde und wivd Mitarbeiter verschie
dener „Forschungs.kreise" des Dritten Reiches. Inter
essant und für .die 'Geschichtsschreibung 1des Kirchen
kampfes wohl noch gründlich ausziuwerten ist sein 
Briefwechsel mit dem Hamburger Landesbischof Tü-
gel, .der ihn warnt vor dem ,;fürchterlichen Versagen 
der sogenannten Deutschen Christen". Hier zeigt er 
die ganze Zähigkeit seines niederdeutschen Wesens: 
„Ich muß, auch wenn ich allein stehe, nur umso zäher 
unid fanatischer trotz aller Widerstände meine Hal
tung vertreten." 

Ist es verwunderlich, daß das Kriegsende ihn his 
ins Tiefste ·erschüttert, .daß er versucht, sich und an
deren Rechenschaift zu .geben übe.r seinen Weg im 
Dritten Reich, .daß·er, wie mit sich selbst, so mff man
chen anderen Menschen ·seiner Umgebung im Letzten. 
nicht mehr fertig wird? 1947 wil'ld er auf seinen ihm 
schwer falleniden Antrag pensioniert. Aber daß er in 
seinem Pfarrhaus wohnen bleiben darf, erschwert nur 
seine und seines Amtsnachfolgers Situation. Er kennt 
}a fast je.de Familie im Dorf, wie kann er sich „zu
rückhalten"? . Die Kirchenleitung will ihm helfen, 
indem sie ihn im Mai 1949 kommissarisch mit der Be
treuung der Seemannsmission be.a:uftragt, die ihm 
später hauptamtlich übertragen wivd. Aher er findet 
sich nur schwer in diese neue und andere Aufgabe 
hinein. 

1955 kommt er wieder aufs Dod: Er wird nach 
N euengamme gewählt. Noch immer stehe!! Spannun
gen in seinem Lehen, aber der über Sechzigjährige 
ist wieder in der s·einem Wesen entsprechenden Um
gebung. Er müht sich die letzten 5 Jahre um die nicht 
leichte Arbeit in dieser weitgestreckten Vierländer 
Gemeinde. Ihr wie seiner großen Familie, die, inzwi
schen herangewachsen· und außer ·Hauses, doch im
mer im Pfarrhaus Heimat behalten soll, gehört sein 
Herz - bis Gott es schließlich schnell und unerwar
tet zum Stehen bringt. über den Pred.igttext des 4. 
So.nntags nach Trinitatis: „Wir l·eben oder sterben, so 
sind wir .des Herrn", konnte er nicht mehr die Pre
digt halten. · 
(203) . 

Nachruf für Pastor Ernst Reinke 

Die Altarrückwand der wieder aufgebauten Imma
nuelkirche in Hamburg-Veddel zeigt eine überlebens
große, alles beherrschende Darstellung der Gestalt 



J esu Christi. Es liegt nahe, diese Gestaltung des Al
tarraumes als ein persönliches Bekenntnis des am 29. 
Juli 1960 heimgegangenen Pastors Ernst .Reinke zu 
deuten. Weil Christus dem jungen Mann, der mit 16 
Jahren .nach England ging, um sich 0die nötigen Sprach
kenntnisse für .die Aufnahme in eine höhere Hotel
fachschule zu erwerben, an einem Tag, .den er nie ver
gessen hat, übergroß wurde, wurde er Missionar und 
später Pastor. Als solcher hat dieser charaktervolle 
und ei•genwillige Mann, wo er auch stand, Christus 
bekannt. 

Ernst Friedrich Reinke wurde am 1. November 1889 
in Greifenhagen (Pommern) geboren. Nach seiner 
„Damaskusstunde" im Mai 1905 regte ihn in London 
ein Missionar .der Brü.dergemeinde an, Missionar zu 

· werden. Mit der ihm zeit seines Lebens eigenen Zä
higkeit 1bereitete er, der nur eine Volksschule besucht 
hatte, sich auf diesen Beruf vor. 1909 ging er in die 
PiLgermissions.anstal t St. Chrischona in Basel. 

Nachdem er am 9.November1913 in-Bremen für den 
Missionsdienst or0diniert war, wuvde er von .der Nord
deutschen Mission zum Leiter der Missionsschule nach 

 Togo entsandt. Hier erlebte er .den Ausbruch des 1. 
\V eltkrieges als Angehöriger· der Deutschen Schutz
truppe, wurde 1916 von den Engländern verhaftet und 
verbrachte 3 Jahre in Gefangenenlagern in England, 
in denen er auf eigene Initiative Gottes·dienste und 
Bibelstunden einrichtete. Es waren nach seiner eigenen 
Schilderung reich gesegnete Jahre. 

Nach Deutschland zurückgekehrt entschloß er sich 
1919 in Greifswald T.heotogie zu studieren und be
stand 1923- und 1924 die bd.den theologischen Prü
fungen in Stettin. Im se1ben Jahr trat er in den Dienst 
des Cuxihavener Vereins für Stadtmission, wurde 1925 
Garnisonpfarrer und 1927 Pastor ·der Gemeinde Alt
Cuxhaven. 

Sein Herz schlug aber nach wie vor für -die Mission, 
so .daß er 1929 wieder aus dem Dienst der Landes
kirche ausschied und als Missionsinspektor der Nord
deutschen Mission nach Hamburg kam. Als es im 
Jahre 1934 für einen solchen keine Betätigung mehr 
gab - Mission war ja im Dritten Reich suspekt -
trat er wieder in den Dienst der Landeskirche zurück 
und wur-de kommissarisch der Gemeinde Eilbek-Frie
denskirche zugeordnet. Dort übernahm er die Leitung 

 der Gemeindegruppe der „Deutschen Christen". Was 
bei vielen -der sogenannten Auslandsideutschen in Je
ner Zeit zu ·beobachten war, traf auch auf ihn zu: Er 
begegnete dem Nationalsozialismus mit großen Hoff
nungen für ·die Zukunft unseres Vn1kes und die Er
neuerung unserer Kirche. Aber in der Friedenskirche 
wir.kte mit Pastor Wi1helm Reme ein uberzeugter 
Anhänger der Bekennen.den Kirche. So konnte es 
nicht ausbleiben~ .daß die Gegensätze ·des Kirchen
kampfes in die Gemein.dearbeit hineindrangen. Lan
deshischof Tügel zog Pastor Reinke im nächsten Jahr 
aus Eilbek zurück und wies ihn vorübergehend dem 
Frioe-dhofsdienst zu, bis er ihn 1936 zum Pastor. auf 
die Ve.ddel berief. 

Hier wurde Reinke Nachfolger der markanten Ge
stalt von Paul Ebert. Mit Energie und heißem Her
zen leitete er seine Gemeinde durch die Jahre des 
Dritten Reiches und des Krieges. 1944 wurde seine 
Immanuelkirche und sein Pastorat völlig zerstört. Er 

. selbst ·versorgte evakuierte Hamburger in der Lüne
burger Heide. Doch trieb es ihn bald mit seiner Fa-
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miLie wieder zurück in die ihm anvertraute Gemeinde. 
Infolge seiner englischen Sprachkenntnisse wurde er 
nach ~d.em Zusammenbruch 1945 zum Verbindun:gs
mann zwischen Landesbischof Tügel und der Briti
schen Militärregierung bestimmt. Als solcher hat er 
der Landeskirche, ihren Gemeinden und Pastoren in 
jenen schweren Monaten manchen Dienst erwiesen. 
In erster Linie aber bemühte er sich um seine Ge
meindeglieder, die in den stehengebliebenen Häu
sern und Behelfsheimen der Veddel dicht zusammen
gedrängt wohnten, um sie neu zu sammeln und Ihnen 
mit Lebensmitteln und anderen Gaben der ausländi
schen Kirchen zu helfen. Mit großer Energie hat er 
dann in den letzten Jahren seine Kirche wieder auf
gebaut, ein Gemeindehaus, ein Altersheim unid ein 
Kindertagesheim geschaffen und das Heim in Holm
Seppensen wieder nutzbar gemacht. Noch mit 70 J a:h
ren machte er den Ein.druck eines rüstigen und tat
freudigen Mannes. So kam für seine Gemeinde wie 
für seine F.amilie sein Tod überraschend. Daß er in 
den letzten Monaten noch mit jedem seiner 6 Kinder 
zusammen sein konnte, wil'ld von. seiner Frau, die ihm 
40 Jahre lang zur Seite stan1d, und von seinen Kin
dern dankthar als Freundlichkeit Gottes empfonden 
sein. Fast alle seine Kinder sind in den Dienst der 
Kirche getreten. Das mag ein gutes Zeugnis für den 
Ernst sein, mit ·dem er dem R!uf treu blieb, den er 
vor einem halben Jah11hundert in Lon.don ·gehört 
hatte. 
(203) 

Nachruf für Pastor Karl Bode 

In den Morgenstunden .des 18. August d. J. wuJ.'lde 
Pastor Karl Eo.de nach schwerer Krankheit im 50. Le
bensjahr heimgerufen. Am 8. August 1959 hatte er, 
gerade von den Ferien aus Duhnen zurückgekehrt, 
unmittelbar nach einer TraJUung einen ersten schweren 
Schlaganfall erlitten .. Seine Familie unid die Gemeinde 
hatten ein Jahr lang in allem Auf und Ab seines. Er
gehens auf seine Genesung gehofft. Aber Gott hat 
es nun doch anders gewollt. 

Sein Leben hatte im Dienst .der Gemeinde St. 
Michaelis .gestanden, an der sein H(!rz bis zuletzt in 
großer Liehe hing. 

.Am 24. Oktotber 1910 in Hamburg als Sohn eines 
Kaufmanns geboren, "legte er 1929 auf der Oberreal
schule in St. Georg ·die Reifeprüfung ab. Zum nach
haltigen Eindruck war ihm in der Schiuheit der Reli
gionsunterricht •bei Professor Walter Classen gewor
den. 

Von 1929 bis 193-3 studierte er in Marburg, Göttin
gen urud Leipzig Theologie und bestand .am 21. Sep
tember 1933· -das 1. un.d am 18. September 1935 das 
2. Theologische Examen in Hamburg. Dazwischen war 
er Lehrvikar in Borgfe1de. Die Arbeit unter Pastor 
Hermann Junge prägte sich dem j1Ungen Theologen 
so ein, daß man sein.en Einfluß lange Zeit bis in seine 
Diktionen spürte. Er leitete in Borgifelde . mit beson
derem Geschick ·die Jugendgruppe von Pastor Dietze, 
welchem er von seiner iKonfirmande111zeit bis zum 
Ende seines Lebens sehr verbunden blieb. 

Schon damals waren· seine .guten ·organisatorischen 
Fähigkeiten und seine seelsorgerliche Gabe zu erken
nen, die dann später. in St. Michaelis zum gese·gneten 
Wirken wurden. . 



Seite 38 

Am 22. September 1936 ·wurde er von Oberkirchen
rat Drechsler in .der St. Pauli-Kirche ordiniert und der 
Hauptkirche St. Michaelis zunächst Pastor N elle zur 
HHfeJ.eistung zugewiesen. · 

Am 1. November 1935 schon erfol1gte seine Beru
fung und am 8. Dezember 1935 seine Einführung als 
Pastor zu St. Michaelis mit dem besonderen Auf
trag für .die Lutherkirche in °der Karpfanigerstraße 
durch Hauptpastor D Dr. Schöffe!. Hier hatte er in 
der Arbeit verhältnismäßig freie Hand und konnte 
an.Dangen, Gemeinde zu bauen. Für ihn ·und alle, die 
mit ihm zusammen in der Lutherkirche arbeiteten, 
blieb diese Zeit ein unvergeßliches Herzstück ihres 
Lebens. Im Laufe dieser Jahre lernte er - ·gleichsam 
am Ran.de der Gemeindearbeit - auch seine spätere 
Ehefrau Martha; geborene Panneinann kennen. Am 
29. August 1942 ging er mit ihr die Ehe ein, in der 
ihnen die beiden Söhne Karl-Winfried und Jörg ge
schenkt wurden. 

Im J aihre 1939 wurde auch er zur Wehr.macht ein
gez-o:gen, aber schon nach kurzer Zeit mit Rücksicht 
auf ein Nieren.leiden wieder entlassen. Es war wohl 
ein Stück der weisen Führung Gottes, daß hierdurch 
St. Michaelis in Karl Bode einen ·Pastor hatte, der, 
nachdem einer nach dem anderen ins .Fdd ziehen 
mußte, der Gemeinde den ganzen Krieg über erhal
·ten blieb und die Tradition fortführte. Nach der Zer
störung der Lutherkirche war ·er ganz an der Haupt
kirche . tätig und schließlich neben D Dr. Schöffe! 
nach der Emeritiemng von Pastor Dr. Wilcken der 
einzige amtierende Geistliche. Er tat seinen Dienst 
während der Zeit der Bombenangriffe mit persön
lichem Mut ·und in großer Treue. Er wohnte mit seiner 
Familie damals in dem schönen alten Pastorat in ·der 
Mülhlenstraße und nach dessen Ausbomibung bei 
Freunden in Alsterdorf. Nach ·dem Kriege setzte er 
sein·e .ganze Kraft für den inneren und äußeren Wie
deraufüau der Gemeinde und der teilweise zerstörten 

Kirche ein. Der Gesamtkomplex des Wiederaufbaues 
von St. Michaelis wurde von Landesbischof D Dr. 
Schöffe! !begonnen •und von Pastor Bode nahezu voll
endet. Nach ,der Emeritierung von Landesbischof D 
Dr. Schöffe! ileitete er als stellvertretender Vorsitzer 
über 5 Jahre Kirchenvorstand und Gemeinde. Sein 
früher Tod bedeutet nicht nur einen großen Verlust 
f.ür die Gemein.de un:d seine Familie. Es ist auch eine 
eigentümliche Führun..g Gottes in seinem personlichen 
Leben„ das für unser menschliches Verständnis wie 
abgebrochen erscheint. Denn er wur0de heimgerufen, 
kurz vor der Vollendung seines 50. Lebensjahres. und 
seinem 25jährigen Ordinationsjulbiläum. 

Die Wahl von Hauptp.astor Dr. Hans Heinrich 
Harms hat er noch erlebt und hat sich darüber freu
en können. Er wur.de überhaupt nicht' müde„ sich um 
den Wiederaufbau von St. Michaelis in j0eder Bezie
hung zu kümmern; aber manches, was er begonnen 
hat, hat er in der Vollendung nicht mehr sehen kön
nen. 

Vieles wird so die Gemeinde .an seinen fast uner
müdlichen Eifer im Dienste des Herrn erinnert).. Doch
a~ch weit über den Kreis von St. Micha~lis h~naus
wmd man. an Pastor Karl Bode und sem Wirken
dankbar zurückdenken, so in .der Synode und. ihren
Ausschüssen., im Verein Diaspora, in der Hilfskasse
des Geistlichen Ministeriums oder der Witwen- und
Waisenkasse, hz.w. als stellvertretenden Vorsitzenden
des Konventes des Hauptkirchenkreises. 

überall trug er freiwillig und froh für andere .Ver
antwortung und war zum Teil als Vorsitzer tätig.
Und manchem wurde er wirklich Freund und Hel'fer. 

Das Wort, das Hauptpastor Dr. Harros zu seinem
Todestag schrieb, faßt wohl am besten sein Leben zu
sammen: „25 Jahre liebte· Pastor Karl Bode seine Ge
meinde und die Gemeinde ihren Pastor." 
(203) 

VI. Mitteilungen 

(361) 

1. Kollektenergebnisse 

(siehe Seite 39) 

2. Schulferien 1961/1962 

Die Schulbehörde der Freien und Hansestadt Ham
burg ha.t die Ferien für die allgemeinbildenden Schu
len für .das Schuljahr 1%1/1962 wie folgt festgesetzt: 
Osterferien: 17. März bis 4. April 1961; Pfingstferien: 
20. Mai bis 27. Mai 1961; Sommerferien: 6. Juli bis 
16. August 1961; Herbstferien: 2; Oktober bis 7. Ok
tober 1961; Weihnachtsferien: 22. Dezember bis 6. 
Januar 1962. 

Entlassungstag für die Schulabgänger (außer Abi
turienten) z·u Ostern 1961 ist der 15. März 1961. 

Die Osterferien 1962 dauern vom 16. März bis zum
3. April 1962. 
(333) 

3. Verkauf von Talaren 

Zwei .gut erhaltene Hamburger Taläre sind zum 
Verkauf angeboten. Interessenten werden :gebeten, 
sich mit Frau Johanna Hennecke, Hamburg-Rahlstedt 
2, Meienidorfer Weg 3 (Ruf: 63 86 82) .und mit Pastor 
Siegfried Kno,bbe, Hamburg 22, Wandsbeker Chaus
see 110 (Ruf: 25 46 20) in Verbindung zu. setzen. · 
(209) . 

VII. Berichtigungen 

Herausgegeben vom Kirchenrat der Evang.·luth. Kirche im Hamburgischen Staate. Phönix-Druck, Hamburg 4. 750. 10. 60 



Gemeinde 

l. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri ••••••••.•••••••• 
2. St. Nikolai ••••• , •••••••.. 
3. St. Katharinen •••••••••••• 
4:. St. Jacobi , • , , •••••••••••• 
5. St. Michaelis •••••••••••••. 
6. St. Pauli.Süd .•• „ „ ..... . 
7. St. Pauli.Nord .....•....... 
8. St. Georg ...• „„ ........ . 
9. Finkenwerder , •••••••••••• 

10. Moorburg ••••••••••• , •••• 

II. Westkreis 
11. Christuskirche Eimsbüttel .. . 
12. Apostelkirche ............ . 
13. St. Stephanus •..........•.. 
14. St. Johannis-Harvestehude , • 
15. St. Andreas ..••••••••••••• 
\6. St. MaTkus-Hoheluft ••••••• 
J7. Bethlehemkirche ...... „ .. . 

IIi. Nordkreis 
18. St. Johannis-Eppendorf ••••. 
19. St. Martinus-Eppendorf ••••• 
20. Groß•Borstel. •••..•••••••• 
21. Matthäusgemeinde· Winterh. 
22. Epiphaniengemeinde ..•.••• 
23. Paul Gerhardt-Gem.-Winterh. 
24. Alsterdorf .............•.... 
25. Ohlsdorf ••• , ••.•.......... 
26. Fuhlsbüttel . „ .......... „ . 
27. Hummelsbiittel •••• : ••.•••• 
28. Klein•Borstel. ••.•••••••••• 
29. Ansgar-Langenhorn ••••. , •. 
30. Nord-Langenhotn •••••••..• 

IV. Ostkreis 
31. St. Gertrud ••• , •••••••• , •• 
32. Uhlenhorst •••••••••••• , •• 
33. Eilbek•Friedl!nskirche .•••••• 
34. Eilbek•Versöhnungskirche ••• 
35. Alt•Barmbek ••••••••• , •••• 
36. West.Barmbek •••••••••••• 
37. Nord•Barmbek , ••• , , , • , , •• 
38. St. Gabriel „ . . .......... . 
39. Dulsberg ........••••••••• 

V. Südkreis 
4:0. Borgfelde ••• , •••••••••••• 
4:1. St. Annen •• , •••••.••••••• 
42. Dreifaltigkeitsgemeinde Hamm 
43. Paulusgemeinde-Hamm · ..•.. 
 4. Süd Hamm ••••••••••••••• 
. Horn •••.•••••••••••••••• 

46. · Philippusgemeinde Horn ...• 
47. St. Thomas ••••••••••• , • , 
48. Veddel. •••••••••••••••••• 

VI. Kreis Bergedorf 
49. Bergedorf •••••••••••••••• 
50. Geesthacht •••••••••••••••• 
51. Altengamme ••••••••••• , •• 
52. Kirchwerder ••••••••••••• •• 
53. Neuengamme ••••••••••••• 
54. Curslack •••••.••••••••• , • 
55. Allermöhe •••••••••••••••• 
56. Billwerder •••••.••••••... 
57. Nettelnburg •• , •• , •••••••• 
58. Moorfleet ••••••••••• , ••••. 
59. Ochsenwerder ••••••••••••• 

VII. Kreis Cuxhaven 
60. Ritzebüttel; , , • , , , ••••••••• 
61. Groden.,,, •••••••••••••• 
62. Döse .•••• , ••••••••• , •••• 

Sahlenburg •••••••••••.... 
63. St. Petri-Cuxhaven •••••••• 

VIII. Sonst. Gemeinden, 
Kapellen, Anstalten 

64. Flußschiffergemeinde 
65. Seemannsmission •..•.....•. 
66, 'Flüchtlingslager Finkenwerder · 
67, Schröderstift ... „ „ .... „ ... 
68. Krankenhäuser ••••••.••.. 
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